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Außerhalb der Tagesordnung: 

Billigung von Niederschriften 

Der Ausschuss billigte die Niederschrift über die 

93. Sitzung.  

Zudem billigte er die Niederschrift der 94. Sitzung 

mit folgenden Änderungen:  

Auf Seite 6 soll der letzte Satz des letzten Absat-

zes statt  

„Eine abschließende Beteiligung dazu stehe 

noch aus, da das MI noch die Datenschutz-

folgeabschätzung durchführen müsse.“ 

wie folgt lauten:  

„Eine abschließende Beteiligung dazu stehe 

noch aus, da die Datenschutzfolgeabschät-

zung auf Landesebene noch durchgeführt 

werden müsse.“ 

Auf Seite 7 soll der dritte Absatz 

„Insofern werde die Landesregierung die Da-

tenschutzfolgeabschätzung für das Landesge-

setz noch vornehmen und dies mit der LfD ab-

stimmen.“ 

durch den Satz 

„Insofern werde die Datenschutzfolgeabschät-

zung für das Landesgesetz auf Landesebene 

noch vorgenommen und mit der LfD abge-

stimmt.“ 

ersetzt werden.  

 

Niederschrift über die 85. und 86. Sitzung -  

Besuch der Polizeidirektion (PD) Oldenburg 

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) informierte 

den Ausschuss darüber, dass ihn der Präsident 

der PD Oldenburg, Johann Kühme, telefonisch 

darum gebeten habe, die Niederschrift über die 

85. und 86. Sitzung vom 9. bis 10. Juli 2020 von 

der Homepage des Landtages zu nehmen. Da-

mals habe der Ausschuss im Rahmen einer par-

lamentarischen Informationsreise u. a. die PD 

Oldenburg besucht. 

Polizeipräsident Kühme habe erklärt, dass die 

Niederschrift Aussagen und Informationen ent-

hielte, die so nicht getroffen bzw. weitergegeben 

worden wären, wenn den Akteuren vor Ort be-

wusst gewesen wäre, dass diese über das Proto-

koll der Sitzung öffentlich zugänglich sein würden.  

Der Ausschussvorsitzende, sagte, er habe zu 

dieser Frage Rücksprache mit der Landtagsver-

waltung gehalten, und man sei zu einem Lö-

sungsvorschlag gelangt, zu dem MDgt Dr. Wefel-

meier (LTVerw) ausführen werde. 

MDgt Dr. Wefelmeier (LTVerw) erinnerte daran, 

dass die Sitzungen der Ausschüsse und Unter-

ausschüsse des Landtages grundsätzlich öffent-

lich seien. In Zeiten der Corona-Pandemie werde 

dies durch die Veröffentlichung der Niederschrif-

ten auf der Homepage des Landtages sicherge-

stellt. Dieses Vorgehen beruhe auf Satz 6 des 

neuen § 97 a - Abweichende und ergänzende 

Regelungen für den Zeitraum der allgemeinen 

Beeinträchtigungen durch COVID-19 - der Ge-

schäftsordnung des Landtages (GO LT):  

„Im Übrigen reicht es zur Herstellung der Öf-

fentlichkeit im Sinne des § 93 aus, dass die 

über eine öffentliche Sitzung gefertigte Nie-

derschrift auch öffentlich zugänglich gemacht 

wird.“ 

Insofern sei es nach Auffassung der Landtags-

verwaltung nicht möglich, lediglich auf eine tele-

fonische Bitte hin die bereits durch den Aus-

schuss gebilligte Niederschrift über eine öffentli-

che Sitzung aus dem Netz zu nehmen. Allerdings 

sei der Landtag gemäß § 93 Abs. 1 Satz 5 GO LT 

verpflichtet, die Öffentlichkeit von einer Sitzung 

auszuschließen, wenn schutzwürdige Interessen 

Dritter dies erforderten. Offenbar sei dies in die-

sem Fall gegeben.  

Vor diesem Hintergrund könne eine Lösung sein, 

dass der Ausschuss beschließe, die Sitzung bzw. 

Teile der Sitzung rückwirkend für nicht öffentlich 

zu erklären. Dies sei in der Geschäftsordnung des 

Landtages zwar nicht vorgesehen, aber gemäß 

der Bewertung der Landtagsverwaltung auch 

nicht ausgeschlossen. Dazu sei allerdings eine 

schriftliche Stellungnahme notwendig, aus der 

deutlich werde, welche Passagen aus Sicht der 

PD Oldenburg nicht für die Öffentlichkeit zugäng-

lich sein sollten. Auf dieser Grundlage könne der 

Ausschuss dann eine Entscheidung treffen.  

Da eine schriftliche Stellungnahme noch ausste-

he, könne der Ausschuss zwar noch keinen Be-

schluss fassen. Sofern er aber übereinkomme, 

wie beschrieben vorzugehen, könne die Nieder-
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schrift bereits heute - zunächst vorläufig, bis ein 

entsprechender Beschluss ergangen sei - von der 

Homepage genommen werden.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) ergänzte, Po-

lizeipräsident Kühme habe sich ihm gegenüber 

mit dem von der Landtagsverwaltung vorgeschla-

genen Vorgehen einverstanden erklärt und zuge-

sagt, dem Landtag zeitnah eine schriftliche Stel-

lungnahme zukommen zu lassen.  

Nach kurzer Aussprache beschloss der Aus-

schuss, wie seitens der Landtagsverwaltung 

vorgeschlagen zu verfahren.  

 

Unterrichtung zum Fall Igor K.  

Vors. Abg. Thomas Adasch (CDU) berichtete, 

sowohl die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen als 

auch die Fraktion der FDP hätten unter Bezug-

nahme auf die Berichterstattung in der Hannover-

schen Allgemeinen Zeitung vom 7. Dezember 

2020 unter der Überschrift „Hat die Polizei den 

falschen Igor K. verdächtigt?“ um eine neuerliche 

Unterrichtung zum Fall Igor K. gebeten. Inzwi-

schen liege eine vertrauliche schriftliche Unter-

richtung dazu vor, die den Ausschussmitgliedern 

zugänglich gemacht worden sei.  

In diesem Zusammenhang erinnerte der Aus-

schussvorsitzende noch einmal daran, dass er 

selbst in Absprache mit der Landesregierung fest-

lege, zu welchem Zeitpunkt einem Antrag auf Un-

terrichtung nachgekommen werde, und nicht der 

Antragssteller.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) bedankte sich, 

dass dem Unterrichtungswunsch so zeitnah ent-

sprochen worden sei, und erläuterte, dass die 

Formulierung „in der nächsten Sitzung“ die Dring-

lichkeit eines entsprechenden Antrags untermau-

ern solle, es aber selbstverständlich klar sei, dass 

die Entscheidung über den Zeitpunkt der Unter-

richtung vom Ausschussvorsitzenden getroffen 

werde.  

*** 
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Tagesordnungspunkt 1: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes  

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/8095 

direkt überwiesen am 03.12.2020 
federführend: AfIuS  

mitberatend: AfRuV 

 

Einbringung 

Abg. Rainer Fredermann (CDU) stellte den Ge-

setzentwurf vor und erläuterte ihn im Sinne der 

schriftlichen Begründung. 

 

Verfahrensfragen 

Abg. Rainer Fredermann (CDU) sagte, dass der 

Gesetzentwurf zeitnah in Kraft treten solle, um 

möglichst bald Rechtssicherheit für die Kommu-

nen zu schaffen, und schlug vor diesem Hinter-

grund vor, schriftliche Stellungnahmen einzuho-

len, statt eine mündliche Anhörung vorzusehen. 

Auf diese Weise könne der Ausschuss vielleicht 

schon im Januar mit der Beratung beginnen. 

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) entgegnete, sie 

hielte eine mündliche Anhörung schon für erfor-

derlich. Ihres Wissens hätten verschiedene Hilfs-

organisationen, die Leistungen des Rettungs-

dienstes erbrächten, infrage gestellt, ob die For-

mulierung zur Bereichsausnahme überhaupt den 

angestrebten Zweck erfülle. Außerdem seien Not-

fallkrankenwagen bereits im Sommer eingeführt 

worden, und es werde befürchtet, dass mit der 

nachträglichen Schaffung der gesetzlichen 

Grundlage erhebliche Qualitätseinbußen verbun-

den sein könnten. Auch die Experimentierklausel 

werfe Fragen auf. 

Abg. Dr. Marco Genthe (FDP) befürwortete 

ebenfalls eine Anhörung und schlug vor, das Ein-

holen schriftlicher Stellungnahmen dieser vorzu-

schalten.  

Abg. Rainer Fredermann (CDU) bekräftigte sei-

nen Vorschlag, zunächst nur über das Einholen 

schriftlicher Stellungnahmen zu beschließen. Soll-

ten dann tatsächlich noch Fragen offen sein, kön-

ne man immer noch eine Anhörung vorsehen.  

Weiter merkte der Abgeordnete an, dass er sei-

tens der Hilfsorganisationen keine Kritik vernom-

men habe. Seines Wissens ständen diese dem 

vorliegenden Gesetzentwurf durchaus positiv ge-

genüber.  

Abg. Sebastian Lechner (CDU) erklärte, die 

Koalitionsfraktionen seien aufgrund des Zeit-

drucks so zögerlich, eine Anhörung zu beschlie-

ßen.  

Er regte an, die Anzufragenden zu bitten, im 

Rahmen ihrer schriftlichen Stellungnahme auf die 

von Abg. Menge angesprochenen Punkte einzu-

gehen. Auf diese Weise würden die Stellungnah-

men zielgenau, und es könne womöglich auf eine 

Anhörung verzichtet werden.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) erklärte sich mit 

der Vorgehensweise einverstanden.  

Der Ausschuss beschloss, schriftliche Stel-

lungnahmen zu dem Gesetzentwurf einzuho-

len. Angefragt werden sollen die Arbeitsge-

meinschaft der kommunalen Spitzenverbände 

sowie Hilfsorganisationen, die Leistungen des 

Rettungsdienstes erbringen. Die Fraktionen 

wurden gebeten, gegebenenfalls weitere An-

zufragende bis spätestens 16. Dezember 2020 

zu benennen. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbe-

hördengesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der 

Fraktion der CDU - Drs. 18/8111 

direkt überwiesen am 08.12.2020 

federführend: AfIuS 

mitberatend: AfRuV 

 

Einbringung 

Abg. Karsten Becker (SPD) stellte den Gesetz-

entwurf vor und erläuterte ihn im Sinne der schrift-

lichen Begründung.  

Der Abgeordnete erklärte, der Gesetzentwurf die-

ne der Anpassung des Niedersächsischen Poli-

zei- und Ordnungsbehördengesetzes an die eu-

ropaweit geltende Datenschutz-Grundverordnung 

sowie die Richtlinie (EU) 2016/680, die sogenann-

te JI-Richtlinie. Ein weiterer Teil des Gesetzent-

wurfs setze die Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zum Bundeskriminalamtgesetz um 

und betreffe den Grundsatz der hypothetischen 

Datenneuerhebung. Letzteres sei bei der jüngs-

ten Polizeirechtsnovelle noch nicht berücksichtigt 

worden, weil man sich damals bewusst entschie-

den habe, abzuwarten, bis man zu einer einheitli-

chen, bundesländerübergreifenden Regelung ge-

kommen sei.  

 

Verfahrensfragen 

Abg. Karsten Becker (SPD) schlug vor, eine An-

hörung zu dem Gesetzentwurf vorzusehen. An-

gehört werden sollten die Polizei, die Landesbe-

auftragte für den Datenschutz sowie die Arbeits-

gemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, 

die als Ordnungsbehörden unmittelbar tangiert 

seien.  

Der Ausschuss beschloss, eine Anhörung zu 

dem Gesetzentwurf mit dem vorgeschlagenen 

Kreis der Anzuhörenden durchzuführen. Die 

Fraktionen wurden gebeten, gegebenenfalls 

weitere Anzuhörende bis spätestens 16. De-

zember 2020 zu benennen.   

*** 

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08001-08500/18-08111.pdf
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Tagesordnungspunkt 3: 

Verbot von Kinder- und Jugendsport aufheben 

und Corona-konformen Trainingsbetrieb wie-

der ermöglichen 

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen - 

Drs. 18/8078 

direkt überwiesen am 03.12.2020 

AfIuS 

 

Beratung 

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) stellte den An-

trag in seinen Grundzügen vor. Zum Verfahren 

schlug sie vor, eine Anhörung vorzusehen und 

den Landessportbund (LSB), die Sportjugend 

Niedersachsen und die Sportärzte des LSB dazu 

einzuladen.  

Abg. Dunja Kreiser (SPD) fragte, ob die Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen mit Blick auf die Debatte, 

die in der heutigen Plenarsitzung geführt worden 

sei, wirklich an ihrem Antrag festhalten wolle. Sie 

hielte das nicht für ratsam und habe auch kein 

Verständnis dafür.  

Gegenwärtig gehe es eher darum, die Maßnah-

men zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu 

verschärfen, als über wie auch immer geartete 

Lockerungen zu sprechen. Zwar sei der Antrag 

aus gesellschaftlicher und sozialer Sicht durchaus 

nachvollziehbar, aber derzeit stehe die Sicherheit 

der Bevölkerung im Vordergrund.  

Im Übrigen gebe es auch andere Gruppen in der 

Gesellschaft, die von Lockerungen im Bereich 

des Sports profitieren könnten. Zum Beispiel hät-

ten Seniorinnen und Senioren nach einem länger 

andauernden Lockdown sicherlich einen viel hö-

heren Bedarf an Remobilisierung als Kinder und 

Jugendliche.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) erwiderte, es 

gebe Bundesländer, die den Kinder- und Jugend-

sport anders regelten. Momentan herrsche ein 

großes Bewegungsdefizit, das sich auch auf die 

Gesundheit auswirke. Insofern stelle sich die Fra-

ge, ob es den Vereinen und denjenigen, die im 

Kinder- und Jugendsport aktiv seien, nicht unter 

bestimmten Rahmenbedingungen ermöglicht wer-

den sollte, Sportangebote zu machen. Diese Fra-

ge führe zu einem Abwägungsprozess, dem sich 

der Ausschuss stellen sollte.  

Da es offenbar in anderen Bundesländern mach-

bar sei, Sportangebote, die zweifellos die Ge-

sundheit förderten, zuzulassen, ohne dass dies 

negative Auswirkungen auf den Inzidenzwert ha-

be, sei für sie nicht ersichtlich, warum man dies 

grundsätzlich ablehnen sollte.  

Sicherlich hätte man in dem vorliegenden Antrag 

auch noch andere Altersgruppen berücksichtigen 

können. Dies habe die Fraktion Bündnis 90/Die 

Grünen jedoch bewusst nicht getan. Sie habe 

sich auf die Gruppe bezogen, die für den Anstieg 

der Infektionszahlen nicht relevant sei, d. h. auf 

Kinder und Jugendliche.  

Ein weiterer Aspekt sei die Dauer der Einschrän-

kungen. Es sei derzeit nicht abzusehen, wann 

sich die Situation entspannen werde, und der An-

trag beziehe sich auf eine Langfriststrategie. Inso-

fern halte sie es nach wie vor für gerechtfertigt, 

die Expertise der Fachleute zu dem Antrag einzu-

holen, um abwägen zu können, ob die darin vor-

geschlagenen Maßnahmen zielführend seien.  

Abg. André Bock (CDU) sagte, er habe den Ein-

druck, dass solche Diskussionen eher im politi-

schen Raum entständen und weniger außerhalb 

davon geführt würden. Aus seiner Sicht hätten die 

Menschen in den Sportvereinen und darüber hin-

aus durchaus Verständnis für die derzeit schwie-

rige Lage.  

Seiner Meinung nach würden seitens der Grünen 

nicht nur im Bereich Sport, sondern auch im Be-

reich Kultus Dinge in den Vordergrund gestellt 

und als ein „großes Unglück verkauft“, die tat-

sächlich in der Bevölkerung gar nicht so gesehen 

würden.  

Weiter verwies der Abgeordnete auf den Corona-

Sonderausschuss, der sich in der Rückbetrach-

tung mit der Pandemie beschäftigen und langfris-

tige Strategien und Konzepte entwickeln solle. 

Hinzu komme, betonte er, dass die Pandemie 

noch längst nicht überstanden sei. Aus seiner 

Sicht sei es insofern nicht sinnvoll, zu diesem 

Thema eine umfangreiche Anhörung durchzufüh-

ren, da die Informationen im Grunde am nächsten 

Tag schon überholt sein könnten. Im Prinzip kön-

ne man den Antrag sofort ablehnen.  

Abg. Ulrich Watermann (SPD) schloss sich dem 

an und unterstrich, dass er eine sofortige Ableh-

nung des Antrages befürworte. Die derzeitige Si-

tuation erlaube keine Lockerungen. Um das zu 

sehen, brauche er keine Anhörung, durch die viel-

http://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_10000/08001-08500/18-08078.pdf
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leicht auch noch gewisse Erwartungen geweckt 

würden.  

Sicherlich hätten auch Kolleginnen und Kollegen 

der Koalitionsfraktionen - ihn persönlich einge-

schlossen - teils unterschiedliche Einschätzungen 

und Vorstellungen bezüglich einzelner Maßnah-

men im Umgang mit der Pandemie, aber letztlich 

respektierten sie alle die Entscheidungen, die 

derzeit nun einmal die Regierung treffe. Die Frak-

tionen hätten im Sozialausschuss die Möglichkeit, 

bei den aktuellen Maßnahmen mitzureden, und 

im Corona-Sonderausschuss die Option, die lang-

fristigen Strategien zur Bewältigung einer solchen 

Lage mitzugestalten.  

Unstrittig sei, dass gehandelt werden müsse, aber 

ob das Handeln die gewünschten Ergebnisse lie-

fere, sei nicht sicher vorherzusagen. Die Situation 

sei einfach extrem schwierig. Sicher sei nur, dass 

niemand - offenbar auch nicht die Wissenschaft-

ler - sicher sein könne, ob die eigene Einschät-

zung richtig sei und die von ihm vorgeschlagenen 

Maßnahmen zielführend seien. 

Auch Abg. Uwe Schünemann (CDU) sprach sich 

für eine sofortige Ablehnung des Antrages aus.  

Abg. Susanne Menge (GRÜNE) gab zu beden-

ken, dass eine Anhörung frühestens im Januar 

2021 stattfinden würde. Im Rahmen dieser Anhö-

rung könnten Expertinnen und Experten vom LSB 

erläutern, wie sie sich den Sportbetrieb während 

der Pandemie vorstellten. Damit werde kein be-

stimmtes Verfahren gefordert. Sie habe mit Blick 

auf eine Anhörung lediglich davon gesprochen, 

sich von Fachleuten erläutern zu lassen, welche 

Möglichkeiten sie sähen.  

Im Übrigen weise sie den Vorwurf von sich, ir-

gendetwas als „großes Unglück verkaufen“ zu 

wollen. Sie wisse nicht, welche ihrer Formulierun-

gen diesen Eindruck erweckt haben könnte. Sie 

wolle auch keine ausufernde Anhörung, sondern 

lediglich drei Interessenvertreterinnen bzw. -ver-

treter hören.  

Auch ihre Fraktion wisse selbstverständlich nicht, 

wie sich die Pandemie weiter entwickle. Sie habe 

mit dem vorliegenden Antrag lediglich das Ange-

bot gemacht, sich mit Blick auf die Förderung der 

Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im zu-

ständigen Ausschuss informieren zu lassen, um 

dann eine Entscheidung treffen zu können bzw. 

Argumente dafür zu sammeln, wie man mit der 

Situation umgehen könne.  

Abg. Karsten Becker (SPD) wies darauf hin, 

dass es im Antrag von Bündnis 90/Die Grünen 

konkret um die Aufhebung des Verbots von Kin-

der- und Jugendsport gehe und nicht darum, In-

formationen zum Sportbetrieb einzuholen.  

Der Ausschuss lehnte es mit den Stimmen 

der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktio-

nen der SPD und der CDU und gegen die 

Stimmen der Vertreterin der Fraktion der Grü-

nen und des Vertreters der Fraktion der FDP 

ab, eine Anhörung durchzuführen. Er be-

schloss anschließend mit demselben Stimm-

verhältnis, sofort über den Antrag abzustim-

men. 

 

Beschluss 

Der Ausschuss empfahl dem Landtag, den An-

trag abzulehnen. 

Zustimmung: SPD, CDU 

Ablehnung: GRÜNE 

Enthaltung: FDP 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

über die Festnahme und anschließende Ab-

schiebung des islamistischen Gefährders aus 

Drochtersen 

 

Der Ausschuss nahm einen Teil der Unterrich-

tung in einem vertraulichen Sitzungsteil entgegen. 

Darüber liegt eine gesonderte Niederschrift vor. 

 

Unterrichtung 

ROARʼin Kalmbach (MI): Gern komme ich im 

Folgenden Ihrem Unterrichtungswunsch nach. 

Aufgrund des Sachzusammenhangs möchte ich 

die ersten beiden Fragen - Wie lange war diese 

Person bereits ausreisepflichtig? Warum wurde 

sie nicht früher abgeschoben? - zusammen be-

antworten. 

Der Niedersächsische Landtag wurde am 10. No-

vember 2020 über eine vorgezogene Aufenthalts-

beendigung einer islamistisch motivierten ausrei-

sepflichtigen Person in Niedersachsen informiert. 

Die betroffene Person war seit dem 17. Oktober 

2020 vollziehbar ausreisepflichtig. Nach der Voll-

ziehbarkeit der Ausreiseverpflichtung hat die zu-

ständige Ausländerbehörde unverzüglich die 

Passersatzpapierbeschaffung durchgeführt. Am 

27. Oktober 2020 wurde die Rückübernahmezu-

sage durch das Herkunftsland erteilt. Sodann 

wurde die Aufenthaltsbeendigung bzw. der tat-

sächliche Vollzug eingeleitet. Am 9. November 

2020 hat die zuständige Generalstaatsanwalt-

schaft das erforderliche Einvernehmen zur Rück-

führung gegeben, und am 10. November wurde 

die Person in ihr Herkunftsland abgeschoben. - 

Das geschah also alles sehr zeitnah und sehr 

stringent. 

Zur nächsten Frage - Wie viele Gefährder in Nie-

dersachsen sind ebenfalls ausreisepflichtig? - 

kann ich sagen: Von den aktuell in Niedersach-

sen aufhältigen Gefährdern sind Personen im un-

teren zweistelligen Bereich ausreisepflichtig. Die 

Durchführung der Rückführung ist aus tatsächli-

chen oder rechtlichen Gründen in jedem Fall nicht 

zeitnah möglich. 

Aussprache 

Abg. Jens Ahrends (fraktionslos) wollte wissen, 

ob die Abschiebung aufgrund von § 58 a des 

Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) erfolgt sei. 

ROARʼin Kalmbach (MI) antwortete, es habe sich 

nicht um eine Abschiebungsanordnung gemäß 

§ 58 a AufenthG gehandelt, sondern die Abschie-

bung sei auf Grundlage von § 58 Abs. 1 Satz 1 

AufenthG - Androhung der Abschiebung - erfolgt. 

Die Vollziehbarkeit der Ausreiseverpflichtung ha-

be sich aus dem negativen Asylverfahren erge-

ben. 

*** 

https://intra.landtag.niedersachsen.de/verwaltung/ref7/ausschussdienst/UnterrichtungenLR/URL-18-0365.pdf
https://intra.landtag.niedersachsen.de/verwaltung/ref7/ausschussdienst/UnterrichtungenLR/URL-18-0365.pdf



